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Kein Ersatz bei Dachsschaden 
Frage: Ich baue auf meinen landwirt-
schaftlichen Flächen unter anderem 
Silomais an. Im letzten Jahr musste 
ich dort erstmals einen erheblichen 
Wildschaden feststellen. Obwohl 
mein Verdacht sofort auf Wildschwei-
ne als Verursacher fiel, stellte sich 
schließlich he raus, dass ein Dachs 
den Schaden verursacht hatte. Der 
Jagdpächter lehnte da raufhin die Haf-
tung für den entstandenen Schaden 
ab. Ist das rechtens oder muss die 
Jagdgenossenschaft für die Wildschä-
den vom Dachs aufkommen? Gibt es 
schließlich anderweitige Möglichkei-
ten, einen solchen Schaden zukünftig 
ersetzt zu bekommen?

Antwort: Nach den Regelungen des 
§ 29 Bundesjagdgesetz (BJagdG) gilt 
die Wildschadenshaftung nur für Schä-
den, die durch Schalenwild, Wildkanin-

chen oder Fasane verursacht worden 
sind. Eine Ersatzpflicht des Jagdpäch-
ters scheidet für Wildschäden, die 
durch einen Dachs verursacht werden, 
mithin ebenso grundsätzlich aus, wie 
auch die Jagdgenossenschaft zur Über-
nahme dieser Schäden grundsätzlich 
nicht verpflichtet werden kann. Es be-
steht zwar die theoretische Möglich-
keit, dem Jagdpächter, etwa beim Neu-
abschluss eines Jagdpachtvertrages, 
auch eine solche Haftung für Schäden 
aufzuerlegen, die eben durch Wildarten 
verursacht werden, die nicht dem ge-
setzlichen Regelfall unterliegen. Gleich-
wohl dürfte sich die Bereitschaft des 
Jagdpächters, eine solche Haftungs-
übernahme zu erklären, naturgemäß in 
sehr starken Grenzen halten. Schließ-
lich obliegt die Regulierung solcher 
Schäden nicht dem behördlichen Vor-
verfahren in Wildschadensangelegen-

heiten. Dieses Verfahren ist alleine den 
Schäden vorbehalten, die durch die in 
§ 29 Abs. 1 Satz 1 BJagdG definierten 
Wildarten verursacht worden sind. Dies 
würde somit bedeuten, dass sich die 
geschädigten Grundstückseigentümer 
dann selbst um die Durchsetzung ihrer 
Ansprüche bei den Jagdpächtern küm-
mern müssten.

Rechtsanwalt Michael Niesen 

Der Dachs fällt raus: 
Üblicherweise kann 
der Jagdpächter 
nicht für Schäden 
he rangezogen wer-
den, die Dachse ver-
ursachen.
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Selbsterklärung auf Abruf
Die Gesellschaft zur Zertifizierung 
nachhaltig erzeugter Biomasse (RED-
cert) bietet unter der Internetadresse 
https://www.flaechendaten.de eine kos-
tenlose Datenbank zur dauerhaften Si-
cherung der Bestandsverzeichnisse für 
den Nachweis des Flächenstatus zum 
1. Januar 2008 an. Wie REDcert dazu in 
einem Merkblatt erläutert, müssen die 
Landwirte, die Raps, Getreide, Mais 
oder Zuckerrüben zumindest teilweise 
als „nachhaltige Biomasse“ für die Her-
stellung von Biokraftstoffen vermarkten 
wollen, für jedes Erntejahr eine Selbst-
erklärung abgeben, mit der sie die Er-
füllung der flächenbezogenen Nachhal-
tigkeitskriterien bestätigen. Laut RED-

Cert wurde und wird als Nachweis in 
der Regel auf die Flächenverzeichnisse 
im Rahmen der Direktzahlungsverfah-
ren zurückgegriffen. Diese Nachweis-
pflicht werde spätestens ab 2021 auf 
Energiepflanzen zur Strom- und Wär-
meerzeugung erweitert. Sei der Nach-
weis nicht mehr möglich, könne die er-
zeugte Biomasse nicht mehr als „nach-
haltig“ vermarktet werden. Eine sichere 
Archivierung der Unterlagen über die 
gesetzliche Aufbewahrungsfrist hi naus 
(in der Regel zehn Jahre) werde immer 
aufwendiger. In der Datenbank könnten 
alle Landwirte in Deutschland dagegen 
Flächenangaben verlustsicher und da-
tenschutzkonform hinterlegen.   AgE

Tierwohlsteuer 
nicht geheuer?
Zurückhaltend gegenüber Vorschlägen 
zur Finanzierung einer Weiterentwick-
lung der Tierhaltung über Steuern hat 
sich Ministerin Julia Klöckner geäußert. 
Zwar steht für die CDU-Politikerin fest, 
dass es bessere Bedingungen für Nutz-
tiere nicht zum Nulltarif geben könne 
und mehr Tierwohl Geld koste. Dieses 
Geld müsse aber nicht automatisch aus 
zusätzlichen Steuern oder Steuererhö-
hungen kommen, erklärte Klöckner ver-
gangene Woche. Sie reagierte damit auf 
den Vorschlag ihrer niedersächsischen 
Amts- und Parteikollegin Barbara Otte-
Kinast zur Einführung einer Sonder-
steuer, um den Umbau der Tierhaltung 
zu finanzieren. Kinast begründete ihren 
Vorschlag damit, dass Tierwohl an der 
Ladenkasse nicht im nötigen Umfang 
bezahlt werde. Zur Finanzierung einer 
„artgerechten“ Nutztierhaltung fordert 
die Umweltschutzorganisation Green-
peace dagegen, die ermäßigte Mehr-
wertsteuer für Fleisch und Milchpro-
dukte abzuschaffen und gleichzeitig ei-
ne Tierwohlabgabe einzuführen. Einer 
Studie zufolge würde das leicht positi-
ve Klima- und Umweltwirkungen auf-
grund eines reduzierten Fleisch- und 
Milchkonsums haben.  AgE

Wer nachhaltige Biomasse erzeugt, etwa für Kraftstoff, muss für jedes Erntejahr eine Selbst-
erklärung abgeben. Eine kostenfreie Datenbank soll bei der Archivierung helfen. Foto: landpixel


